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Bekanntmachung 
 

Grundschulanfänger Schuljahr 2027/ 2028 
Grundschule Braunsbedra Ortsteil Roßbach 

 

Entsprechend der Satzung zur Festlegung der Schulbezirke 
für Grundschulen in der Stadt Braunsbedra vom 29.06.2022 
wird folgende Regelung getroffen: 
 
Die Grundschulanfänger des Schuljahres 2027/ 2028, 
wohnhaft in  
Braunsbedra Ortsteil Roßbach, Frankleben, Großkayna 
und Neumark-Nord sowie Mücheln Ortsteil Gröst 
 

müssen bereits zu Beginn des Jahres 2026, in der 
Grundschule Roßbach, angemeldet werden. 
2027 werden alle Kinder schulpflichtig, die im Zeitraum vom 
01.07.2020 bis 30.06.2021 geboren wurden. 
 

Den Erziehungsberechtigten obliegt die Pflicht ihre Kinder 
zum Schulbesuch anzumelden. 
Kinder, die bis zum 30.06.2027 das fünfte Lebensjahr 
vollendet haben, können vorzeitig eingeschult werden. Ein 
entsprechender Antrag ist an die Schulleitung zu stellen 
(Antragsformulare sind im Sekretariat der Grundschule 
Roßbach erhältlich.). Die Anmeldung erfolgt im Sekretariat 
der Grundschule Roßbach. 
Wir bitten um telefonische Terminabsprache (Tel.: 034633/ 
22283). Zudem kann dies online erfolgen. Auf der 
Homepage der Stadt Braunsbedra (www.braunsbedra.de) 
und der Homepage der Grundschule Roßbach (www.gs-
rossbach.bildung-lsa.de) sind entsprechende Hinweise 
hinterlegt. 
 

Bitte bringen Sie zur Anmeldung mit: 
• Ihren eigenen Ausweis 
• Ihr Kind und dessen Geburtsurkunde 
• Ausweiskopie und Vollmacht Ihres Partners (wenn 

dieser nicht mitkommen kann) 
• ggf. Scheidungsurkunde und Sorgerechtsbeschluss 
• vorhandene Befundberichte 
• Nachweis Masernschutz 
• bei alleinerziehenden Eltern die Negativerklärung 

vom Jugendamt und 

• bei getrenntlebenden Eltern, wenn beide 
sorgeberechtigt sind, die Einverständniserklärung 
des Partners 

Anmeldungen werden an folgenden Tagen 
entgegengenommen: 
Montag, den 16.02.2026 bis Freitag, den 20.02.2026 
(jeweils von 7:30 Uhr bis 13:00 Uhr, am Mittwoch von 
14:00 Uhr bis 17:00 Uhr) 
 

gez. Steffen Schmitz 
Bürgermeister 
 

Grundschulanfänger Schuljahr 2027/ 2028 
Grundschule Kernstadt Braunsbedra 

(Lessing - Grundschule) 
 
Entsprechend der Satzung zur Festlegung der Schulbezirke  
für Grundschulen in der Stadt Braunsbedra vom 29.06.2022  
wird folgende Regelung getroffen: 
 
Die Grundschulanfänger des Schuljahres 2027/ 2028,  
wohnhaft in  
der Kernstadt Braunsbedra sowie Braunsbedra Ortsteil  
Krumpa 
 
müssen bereits zu Beginn des Jahres 2026, in der Lessing –  
Grundschule, angemeldet werden. 
2027 werden alle Kinder schulpflichtig, die im Zeitraum vom  
01.07.2020 bis 30.06.2021 geboren wurden.  
 
Den Erziehungsberechtigten obliegt die Pflicht ihre Kinder  
zum Schulbesuch anzumelden. 
Kinder, die bis zum 30.06.2027 das fünfte Lebensjahr  
vollendet haben, können vorzeitig eingeschult werden. Ein  
entsprechender Antrag ist an die Schulleitung zu stellen 
(Antragsformulare sind im Sekretariat der Lessing –  
Grundschule erhältlich.). Die Anmeldung erfolgt im  
Sekretariat der Lessing – Grundschule. Wir bitten um  
telefonische Terminabsprache (Tel.: 034633/ 22385). 
 
Bitte bringen Sie zur Anmeldung mit: 
• Ihren eigenen Ausweis 
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• Ihr Kind und dessen Geburtsurkunde 
• Ausweiskopie und Vollmacht Ihres Partners (wenn 

dieser nicht mitkommen kann) 
• ggf. Scheidungsurkunde und Sorgerechtsbeschluss 
• vorhandene Befundberichte 
• Nachweis Masernschutz 
• bei alleinerziehenden Eltern die Negativerklärung 

vom Jugendamt und 
• bei getrenntlebenden Eltern, wenn beide 

sorgeberechtigt sind, die Einverständniserklärung 
des Partners 

Anmeldungen werden an folgenden Tagen  
entgegengenommen: 
Donnerstag, den 12.02.2026 von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr 
Dienstag, den 17.02.2026 von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr 
 
Zudem können im Zeitraum vom 09.02.2026 bis zum  
20.02.2026 (jeweils von 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr)  
Anmeldungen stattfinden. 
 
gez. Steffen Schmitz  
Bürgermeister 
 

 


